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Text 

Beginn der Pflichtversicherung 

§ 6. (1) Die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung beginnt 

 1. bei den im § 2 Abs. 1 Z. 1 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag der Erlangung einer die 
Pflichtversicherung begründenden Berechtigung; 

 2. bei den im § 2 Abs. 1 Z. 2 genannten Gesellschaftern mit dem Tag der Erlangung einer die 
Pflichtversicherung begründenden Berechtigung durch die Gesellschaft, beim Eintritt des 
Gesellschafters in die Gesellschaft mit dem Tag der Antragstellung auf Eintragung des 
Gesellschafters in das Firmenbuch; 

 3. bei den im § 2 Abs. 1 Z. 3 genannten Gesellschaftern mit dem Tag der Erlangung einer die 
Pflichtversicherung begründenden Berechtigung durch die Gesellschaft, bei Bestellung des 
Gesellschafters einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum Geschäftsführer mit dem Tag 
der Antragstellung auf Eintragung des Geschäftsführers in das Firmenbuch, bei Eintritt eines 
Geschäftsführers in die Gesellschaft mit dem Tag des Eintrittes; 

 4. bei den im § 3 Abs. 2 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag des Beginnes der Ausbildung; 

 5. nach Wegfall eines Ausnahmegrundes gemäß § 4 mit diesem Zeitpunkt; 

 6. bei den im § 3 Abs. 1 Z 1 genannten Personen mit dem Tage des Anfalls der Pension oder mit 
dem Tage, ab dem das Übergangsgeld gebührt; 
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 7. bei den im § 3 Abs. 1 Z 3 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag, ab dem das 
Kinderbetreuungsgeld gebührt oder nur deshalb nicht gebührt, weil der Anspruch nach § 6 Abs. 1 
Z 1 KBGG ruht. 

(2) Wurde ein Antrag auf Zuerkennung einer Pension (Übergangspension) gestellt, deren Bezug die 
Krankenversicherung nach § 3 Abs. 1 begründet, und liegt kein Ausnahmegrund vor, so hat der 
Versicherungsträger zu prüfen, ob die Zuerkennung der Pension wahrscheinlich ist. Trifft dies zu, so hat 
er eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß die Krankenversicherung vorläufig mit dem Tage des 
voraussichtlichen Pensionsanfalles beginnt. Eine solche Bescheinigung ist mit der gleichen 
Rechtswirkung und unter der gleichen Voraussetzung auch auszustellen, wenn der Pensionswerber ein 
Verfahren in Sozialrechtssachen anhängig gemacht hat. Die Bescheinigung ist dem Pensionswerber 
zuzustellen. Die Ausstellung oder die Ablehnung der Bescheinigung kann durch ein Rechtsmittel nicht 
angefochten werden. 

(3) Die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung beginnt 

 1. bei den im § 2 Abs. 1 Z. 1 genannten pflichtversicherten Kammermitgliedern mit dem Tag der 
Erlangung einer die Pflichtversicherung begründenden Berechtigung; 

 2. bei den im § 2 Abs. 1 Z. 2 genannten Gesellschaftern mit dem Tag der Erlangung einer die 
Pflichtversicherung begründenden Berechtigung durch die Gesellschaft, beim Eintritt des 
Gesellschafters in die Gesellschaft mit dem Tag der Antragstellung auf Eintragung des 
Gesellschafters in das Firmenbuch; 

 3. bei den im § 2 Abs. 1 Z. 3 genannten Gesellschaftern mit dem Tag der Erlangung einer die 
Pflichtversicherung begründenden Berechtigung durch die Gesellschaft, bei Bestellung des 
Gesellschafters einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum Geschäftsführer mit dem Tag 
der Antragstellung auf Eintragung des Geschäftsführers in das Firmenbuch, bei Eintritt eines 
Geschäftsführers in die Gesellschaft mit dem Tag des Eintrittes; 

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 139/1997) 

 5. bei den im § 3 Abs. 5 genannten Pflichtversicherten mit dem Tag des Beginnes der Ausbildung; 

 6. mit dem Tag nach Wegfall eines Ausnahmegrundes. 

(4) Bei den im § 2 Abs. 1 Z 4 genannten Personen beginnt die Pflichtversicherung in der Kranken- 
und Pensionsversicherung 

 1. mit dem Tag der Aufnahme der betrieblichen Tätigkeit; hat jedoch der Versicherte die Meldung 
nicht innerhalb der Frist gemäß § 18 erstattet, mit Beginn des Kalenderjahres, in dem die 
Beitragsgrundlage die Grenzen des § 25 Abs. 4 Z 2 übersteigt, es sei denn, der Versicherte macht 
glaubhaft, daß er die betriebliche Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt begonnen hat; 

 2. bei Personen, bei denen die Ausübung der betrieblichen Tätigkeit von einer berufsrechtlichen 
Berechtigung abhängt, mit dem Tag der Erlangung der maßgeblichen Berechtigung. 

(5) Bei den in § 3 Abs. 1 Z 2 genannten Personen beginnt die Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung mit dem Einlangen der Meldung beim Versicherungsträger. 
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